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§4 00. AK§8 4

006. AK - 06. Alm- und Kulturflachenschutzgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2024

(1) Bestehen Zweifel, ob eine Grundflache Bestandteil einer Alm ist und liegt die Klarung dieser Frage im Interesse des
Eigentimers, des Nutzungsberechtigten oder im o6ffentlichen Interesse, hat die Agrarbehdrde auf Antrag oder von
Amts wegen einen Feststellungsbescheid zu erlassen.

(2) Eine im Almbuch (8 6) eingetragene Grundflache gilt solange als Alm oder als Bestandteil einer Alm, bis das
Gegenteil mit Bescheid festgestellt wurde.

(3) Der Eigentumer bzw. der Nutzungsberechtigte einer Alm hat die Almbewirtschaftung umweltvertraglich und
nachhaltig auszutben und die hiefiir erforderlichen Grundflachen, Gebaude und anderen Anlagen zweckentsprechend
zu erhalten.

(4) Der Eigentimer bzw. der Nutzungsberechtigte einer Alm hat der Agrarbehoérde die allféllige Einstellung der
Almbewirtschaftung unverziglich anzuzeigen. Die Agrarbehérde hat auf Grund der Anzeige eine Regelung
anzustreben, die eine Fortsetzung der Almbewirtschaftung gewahrleistet, insbesondere durch die Vermittlung von
Pachtvertragen.

(5) Die Agrarbehdrde hat auf Antrag des Eigentiimers oder von Amts wegen die Almeigenschaft einer Grundflache mit
Bescheid aufzuheben, wenn

1. die Almbewirtschaftung auf Grund der objektiven, von der Person des jeweiligen Eigentimers bzw.
Nutzungsberechtigten unabhangigen wirtschaftlichen Verhaltnisse langfristig nicht mehr moglich ist oder

2. andere 6ffentliche Interessen das ¢ffentliche Interesse an der Almerhaltung Gberwiegen.

(6) Bei Einforstungsalmen darf darliber hinaus die Almeigenschaft einer Grundflache erst aufgehoben werden, wenn
die fur die betreffende Grundflaiche bestandenen Weiderechte in einem Verfahren nach dem 06.
Einforstungsrechtegesetz rechtskraftig abgeldst oder auf eine andere Grundflache Ubertragen worden sind. (Anm.:
LGBI.Nr. 90/2013)

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ak/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=90/2013&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 4 Oö. AK § 4
	Oö. AK - Oö. Alm- und Kulturflächenschutzgesetz


